
Berichtigung zu
KTA 3211.3 (2017-11)

Druck- und aktivitätsführende Komponenten von Systemen außerhalb des Primärkreises;
Teil 3: Herstellung

Die Regel KTA 3211.3, Fassung 2017-11, Bekanntmachung vom 19. April 2019 (BAnz AT 17.05.2018 B8) wird wie folgt
berichtigt:

1. Auf S. 34 wird in Abschnitt 8.1.3.2 Absatz (5) der erste Satz wie folgt berichtigt:

(5) Das Prüfstück muss so festgelegt und gestaltet sein, dass es das Bauteil und dessen Geometrie repräsentiert. Die
Bilder 8-10 und 8-12 zeigen empfohlene Prüfstückausführungen und -abmessungen für Panzerungen auf Blechen
oder Platten und an Rohren. Es gelten folgende Festlegungen:

2. Auf S. 35 wird in Abschnitt 8.1.3.2 Absatz (8) der erste Satz wie folgt berichtigt:

(8) Für die Prüfungen und Anforderungen gilt Tabelle 8-9. Die dabei einzuhaltenden Bedingungen sind in den Bil-
dern 8-11 bis 8-16 dargestellt. …

3. Auf S. 45 muss es in Tabelle 8-9 in der Zeile „Biegeprüfung“ in der zweiten Zeile der Spalte „Probenzahl, Probenlage,
Prüfanforderungen“ wie folgt richtig lauten:

2 Biegeproben Bei Hartpanzerungen 1): Probenform und Prüfdurchführung nach den Bildern 8-15
und 8-16, Probenlage Bild 8-10 Skizze 2.

4. Auf S. 125 muss der Titel des Formblatts A-20 wie folgt richtig lauten:

Formblatt A-20: Anhang zu den Prüfberichten gemäß den Formblättern A 13 bis A 18

5. Auf S. 135 wird in Abschnitt D 4.2 Absatz (2) die letzte Aufzählung wie folgt berichtigt:

be) Falls die Echohöhen von Querbohrungen in die Echohöhen von DKSR umgerechnet werden sollen, ist die Glei-
chung D-3 zu beachten.

6. Auf S. 140 wird in Abschnitt D 7.3 der Absatz (1) wie folgt berichtigt:

(1) Für die Prüfung von Anschweißnähten oder Auftragschweißungen ist eine Bezugslinie nach den zutreffenden
Vorgaben des Abschnittes D 6.3 durch Anschallen der entsprechenden Flachbodenbohrungen im Vergleichskörper
nach Abschnitt D 7.2 (1) a) zu erzeugen.
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